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1 Rechtsgrundlagen- Stand: 18.05.2021 - 

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 

1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786)

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 
(BGBl I S. 2873) 

1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I. S. 306) 

1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I. 
S. 306), neugefasst durch Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBl. I. S. 540)

1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2020 (Nds. GVBl. S. 451) 

1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. November 2020 (Nds. GVBl. S. 384) 

1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. April 2021(Nds. GVBI S. 240) 

1.10 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungs-
verfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz 
– PlanSIG)

vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353) 
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2 Bisherige Rechtsverhältnisse 

2.1 Regional- und Landesplanung 

Die Stadt Braunschweig ist, entsprechend dem Landesraumordnungspro-
gramm Niedersachsen von 2017 (LROP) und im Regionalen Raumord-
nungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig, in der glo-
balen Betrachtung Bestandteil der Metropolregion Hannover – Braunschweig 
– Göttingen. Innerhalb der Metropolregion sollen die Innovation und internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit, internationale Verkehrs- und Kommunikations-
punkte, Arbeitsmarktschwerpunkte sowie Zentren der Wissenschaft, Bildung
und Kultur gestärkt werden (C 1.2.05). Das Landesraumordnungsprogramm
legt aufgrund der zentralörtlichen Gliederung die Ober- und Mittelzentren
fest. Gemeinsam mit den Grundzentren bilden sie die zentralen Orte, die im
Sinne eines dauerhaften Erhalts ausgewogener Siedlungs- und Versor-
gungsstrukturen zu sichern und zu entwickeln sind (2.2.01). In der Funktion
eines Oberzentrums (2.2.04) hat die Stadt Braunschweig zentralörtliche Ein-
richtungen und Angebote für den spezialisierten höheren Bedarf vorzuhalten
(2.2.03). Mit den Oberzentren Salzgitter und Wolfsburg in Verflechtung mit
dem Mittelzentrum Wolfenbüttel bildet die Stadt Braunschweig einen ober-
zentralen Verbund, mit den Schwerpunktaufgaben Wohnen und Arbeiten so-
wie Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten.

Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in 
Oberzentren stattfinden. Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig 
auf zentralörtlichen Standorten, die über Zugangsstellen des schienengebun-
denen ÖPNV bzw. von RegioBuslinien verfügen, konzentriert werden. Im 
Einzugsbereich der Haltepunkte soll durch verdichtete Bau- und Wohnfor-
men eine höhere Siedlungsdichte erreicht werden. Die Haltestelle Rauthei-
mer Str. befindet sich in rd. 160 m östlich zum Plangebiet; die Haltestelle 
Hans-Geitel-Str. befindet sich in rd. 195 m westlich zum Plangebiet. Hier hal-
ten die Linien 412 Südstadt-Helmstedter Straße-Melverode und 442 Helm-
stedter Straße-Melverode. 
Nach den Festlegungen in den zeichnerischen Darstellungen des Regiona-
len Raumordnungsprogrammes (RROP) für den Großraum Braunschweig 
2008 sowie der 1. Änderung 2020 ist das Plangebiet als Siedlungsfläche 
ausgewiesen. Nordwestlich verläuft das Vorranggebiet Autobahn mit einer 
Anschlussstelle nordöstlich des Plangebietes, von Nordwesten mündet ein 
Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung (Helmstedter 
Straße / B 1) in die Autobahnanschlussstelle. Nördlich des Vorranggebietes 
Autobahn verläuft ein Vorranggebiet für Schienenverkehr (Haupteisenbahn-
strecke). Der Planbereich liegt in einem Vorranggebiet Trinkwassergewin-
nung. Diese Darstellung steht der geplanten Nutzung nicht entgegen.  
Die Planung von Wohnbauflächen im Bereich „Alte Gärtnerei“ ist ein Ziel des 
ISEK, das sich vor Ort in den Stadtbezirken auswirkt und erfüllt das Leitziel 
"Die Stadt kompakt weiterzubauen". In diesem Kontext wird insbesondere 
die Strategie der intensiven Innenentwicklung bei Beibehaltung der Frei-
raumqualität bedient. 
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2.2 Flächennutzungsplan  
Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfes gelten 
die Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplans der Stadt 
Braunschweig in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Oktober 2005, in 
seiner derzeit geltenden Fassung. 
Der Flächennutzungsplan hat für die zu überplanenden Flächen Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten dargestellt, unter denen auch 
die Flächen der alten Gärtnerei subsummiert worden sind.  
Aus diesen Darstellungen können die Festsetzungen des Bebauungsplans 
AW 116 „Alte Gärtnerei Rautheimer Straße“ für die Wohnnutzung nicht ent-
wickelt werden. Der Aufstellungsbeschluss für die 150. Flächennutzungs-
planänderung wurde am 11. Dezember 2018 gleichzeitig mit dem Aufstel-
lungsbeschluss zum Bebauungsplan durch den Verwaltungsausschuss der 
Stadt Braunschweig gefasst. Der Geltungsbereich der 150. FNP-Änderung 
umfasst zusätzlich die nach Osten angrenzenden Flächen bis zur Rauthei-
mer Straße, die derzeitig bereits als Wohnbaufläche genutzt werden. Der 
FNP-Geltungsbereich ist ca. 3 ha groß. 
Der Flächennutzungsplan wird daher im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB geändert. Mit der Änderung ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

2.3 Bebauungspläne 
Der Bebauungsplan AW 116 überplant eine Teilfläche des rechtswirksamen 
Bebauungsplans: 

AW 66 vom 02. Oktober 1969, BauNVO 1968 

Für den Plangeltungsbereich gilt der rechtsverbindliche Bebauungsplan 
AW 66 „Baublock 23/4, Stadtgebiet östl.- und westl.- der Rautheimer Str. 
zwischen Helmstedter Str. Stadtgebietsgrenze bis Westgrenze der Flurstü-
cke 154/1, 143, 142/2 u. 141“, Rechtverbindlichkeit am 2. Oktober 1969. Für 
den Planbereich ist ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Erwerbs-
gärtnerei“ mit offener Bauweise, zwei Vollgeschossen und einer Geschoss-
flächenzahl (GFZ) von 0,3 festgesetzt. Damit ist das Maß der Versiegelung 
im Sondergebiet von der gewählten Geschossigkeit abhängig. Bei einer ein-
geschossigen Bebauung kann als maximales Höchstmaß der Versiegelung 
durch Hauptanlagen von rd. 0,58 ha entstehen. Da dem Bebauungsplan die 
BauNVO aus dem Jahr 1968 zugrunde liegt, ist eine Versiegelung durch Ne-
benanlagen, Garagen etc. bis zu 100 % möglich. Im Sondergebiet sind 
zweckgebundene Betriebsgebäude und Wohnungen der Betriebsinhaber so-
wie für Aufsicht- und Bereitschaftspersonal. Die dortigen Festsetzungen wer-
den mit In-Kraft-Treten dieses Bebauungsplans überlagert und treten inso-
fern außer Kraft. Nördlich an den Plangeltungsbereich angrenzend sind 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“ festgesetzt. Für 
diese Flächen bleiben die Festsetzungen weiterhin erhalten. 

Angrenzende Bebauungspläne sind:  

AW 100 vom 31. Mai 2017, BauNVO 1990 

Östlich der Rautheimer Straße grenzt der Bebauungsplan mit örtlicher Bau-
vorschrift AW 100 Heinrich-der-Löwe-Kaserne an. Hier sind ein allgemeines 
Wohngebiet (WA) mit zwei bis fünf Vollgeschossen und einer GRZ von 0,3 
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bzw. 0,4 sowie ein Sondergebiet Einzelhandel mit einer zulässigen Gebäu-
dehöhe bis 8,00 m und einer GRZ von 0,8 und eine Fläche für allgemeinbe-
darf mit der Zweckbestimmung Kita mit zwei Vollgeschossen, einer GRZ von 
0,4 und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 und Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung „Parkanlage“ und „Spielplatz“ fest. Der Bebauungsplan 
wurde am 31. März 2017 rechtsverbindlich und befindet sich in der Umset-
zung.  

RA 25 vom 09. Oktober 2009, BauNVO 1990 

Südlich des Plangebietes grenzt der Bebauungsplan mit Gestaltungsvor-
schrift RA 25 „Roselies-Kaserne“ an (Rechtsverbindlichkeit 03. Oktober 
2009). Festgesetzt ist entlang der Rautheimer Straße und des Mönchewegs 
ein Mischgebiet mit vier Vollgeschossen, einer GRZ von 0,4 und einer GFZ 
von 2,0. Östlich daran schließt ein allgemeines Wohngebiet mit einer zweige-
schossigen Bebauung, einer GRZ von 0,4 und einer GFZ von 0,8 mit einer 
offenen Bauweise und maximal zwei zulässigen Wohnungen als Höchstzahl 
pro Wohngebäude an. Das Plangebiet ist von Grünflächen mit den Zweckbe-
stimmungen „Parkanlage“, „Bolzplatz“ und „Kinderspielplatz“ durchzogen. 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 11. Dezember 
2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes AW 116 „Alte Gärtnerei Rauthei-
mer Straße“ beschlossen. Der Bebauungsplan überplant einen Teilbereich 
des Bebauungsplans AW 66, der für diesen Bereich die Festsetzung Sonder-
gebiet “Erwerbsgärtnerei“ trifft. Die Nutzung ist hier erloschen. Die Flächen 
sollen einer Nachnutzung zugeführt werden. Daher wurde die Planaufhe-
bung mit dem Auslegungsbeschluss gefasst. 

3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 

Die Aufgabe der Gärtnerei war Anlass, die Aufstellung des Bebauungsplanes 
AW 116 „Alte Gärtnerei Rautheimer Straße“ mit örtlicher Bauvorschrift zu be-
schließen. Ziel ist es, auf der Fläche neuen Wohnraum zu etablieren.  

Mit der Aufgabe der militärischen Nutzung der Heinrich-der-Löwe-Kaserne 
und der Roselies-Kaserne bestand die Chance einer zivilen Nachnutzung 
des großflächigen Areals im Südosten der Stadt Braunschweig. Zusammen 
mit dem östlich angrenzenden Bebauungsplan AW 100 „Heinrich-der-Löwe-
Kaserne“ mit örtlicher Bauvorschrift und dem südlich der Braunschweiger 
Straße angrenzenden Bebauungsplan RA 25 „Roselies-Kaserne“ mit örtli-
cher Bauvorschrift befindet sich nun ein weiterer Teil für Wohnbauflächen mit 
Ein- und Mehrfamilienhausbebauung in der Aufstellung. Ziel des Bebauungs-
planes ist es, der Nachfrage nach Wohnraum in zentralen Bereichen gerecht 
zu werden.  
Das Gebiet liegt ca. 3,6 km südöstlich der Innenstadt Braunschweigs (Luftli-
nie). 
Der Plan wird als Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift aufgestellt.  

Die Art der baulichen Nutzung im Bebauungsplan wird gemäß der Typik der 
Baunutzungsverordnung als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, der 
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Kindergarten als Fläche für Gemeinbedarf. Weiterhin werden weitere rahmen-
setzende Festsetzungen zu überbaubaren Grundstückflächen, dem Maß der 
baulichen Nutzung, zu Grün- und Verkehrsflächen, u.a.m. aufgenommen. 

Die CEF-Maßnahmen für den Teichmolch erfolgt außerhalb des Plangebietes. 

4 Bisherige Überlegungen zur Planung und zum Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung 

Es wird darauf hingewiesen, dass zum derzeitigen Planungsstand eine um-
fassende Umweltprüfung noch nicht stattgefunden hat. Die im folgenden dar-
gestellten Inhalte geben den aktuellen Kenntnisstand wieder. Dieser Kennt-
nisstand wird im Lauf des weiteren Verfahrens bis zum Satzungsbeschluss 
laufend vervollständigt.  

4.0 Präambel 

Im vorliegenden Umweltbericht werden die auf Grund der Umweltprüfungen 
nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-
schutzes dargelegt. Aufgrund der Größe des Vorhabens ist gemäß Nr. 18.8 
der Anlage 1 zum UVPG keine Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung 
des Einzelfalls erforderlich.  

4.1 Beschreibung der Planung 

Die Planung sieht vor, durch die Errichtung eines Wohngebietes der Nach-
frage nach Wohnraum mit guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrs-
netze nachzukommen.  
Die Fläche des Geltungsbereichs umfasst ca.1,94 ha, von denen als Allge-
meines Wohngebiet ca. 1,24 ha, als Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „Kita“ ca. 0,17 ha, als öffentliche Grünflächen ca. 0,13 ha 
und für Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
ca. 0,40 ha vorgesehen sind.  
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten 
sind nicht erkennbar. Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind nicht gegeben resp. zu beach-
ten.  
Die Ausgleichsbilanz wird für die Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB erstellt und in der Planung wiedergegeben. 

4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung 

Neben den grundsätzlichen gesetzlichen Anforderungen an die Berücksichti-
gung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung sind die konkret 
für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der 
Fachplanungen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichtigen. 
Diese Unterlagen bündeln die aus den einschlägigen Fachgesetzen festge-
legten Ziele des Umweltschutzes. Eine nochmalige Auflistung erfolgt daher 
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an dieser Stelle nicht mehr. Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Über-
blick über die herangezogenen stadtweit vorliegenden Fachplanungen und 
Gutachten, die sich in unterschiedlicher Tiefe mit dem Geltungsbereich aus-
einandersetzen. 

Stadtweite Fachplanungen und Gutachten: 

• Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 sowie 1. Änderung 2020
• Landschaftsrahmenplan (LRP), 1999, Aktualisierung 2014
• Stadtklimaanalyse Braunschweig, Steinke & Steifeneder,

Richter & Röckle, 2011
• Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2009

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weiterge-
hende, auf die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachgut-
achten erstellt. Die Ergebnisse werden, soweit erforderlich, bei der Beschrei-
bung und Bewertung der Umweltsituation unter Kap. 4.4 wiedergegeben. 

Plangebietsbezogene Fachplanungen und Gutachten: 

• Schalltechnische Untersuchung, Bonk-Maire-Hoppmann GbR
(Garbsen), - noch in Arbeit -

• Verkehrstechnische Untersuchung, - noch in Arbeit -
• Bodentechnischer Fachbeitrag und Bewertungen für den Bereich des

Bebauungsplans „Alte Gärtnerei Rautheimer Straße“, Geotechnische
und Schadstoffuntersuchungen, Bericht Nr.: 20057-S/1, 13.07.2020,
GEO-LOG

• Entwässerungskonzept für die Erschließung des Baugebietes „Alte
Gärtnerei“ in der Stadt Braunschweig, OT Rautheim,
INGENIEURBÜRO KÖNIG Beratende Ingenieure GmbH, 18. Novem-
ber.2020

• Artenschutzbeitrag zur Erstellung des B-Plans „Alte Gärtnerei Raut-
heimer Straße“ in der Stadt Braunschweig, Biodata GbR, Oktober
2020

Die unterschiedlichen Fachplanungen und Gutachten fließen in den Bebau-
ungsplan ein.  

4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informa-
tionsgrundlagen 

Zum derzeitigen Planungsstand hat eine umfassende Umweltprüfung noch 
nicht stattgefunden. Die eingestellten Inhalte sind lediglich erste Anhalts-
punkte und werden durch die in diesem Verfahrensschritt nach § 4 Abs. 1 
BauGB eingebrachten Inhalte vervollständigt.  
Der Betrachtungsraum für die durchzuführende Umweltprüfung geht nur über 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes hinaus, soweit räumlich-funktio-
nale Beziehungen dies erfordern. 
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Als Raum, in dem voraussichtlich mit erheblichen Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes 
zu rechnen ist, ist vorrangig der Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu 
betrachten. Dieser wird im Norden von den Abstandsflächen zur Autobahn 
und Dauerkleingärten, die sich auch im Westen an das Plangebiet anschlie-
ßen, im Osten von einer gemischten Nutzung durch Wohnen und gewerbli-
cher Nutzung sowie im Süden von der Rautheimer Straße begrenzt.  
Gegenstand der Umweltprüfung sind dabei nach Maßgabe des Baugesetz-
buches die für den Betrachtungsraum und das Planvorhaben planungs- und 
abwägungserheblichen Umweltbelange. Die Umweltbelange werden insbe-
sondere unter Auswertung der bisher vorliegenden Fachplanungen und Un-
tersuchungen erfasst und gewichtet. 

Die Biotopstrukturen im Planungsraum und in den angrenzenden Flächen 
werden zusätzlich anhand einer Geländebegehung ermittelt und bilden so 
die Grundlage für die Bestandsbewertung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, 
Landschaft. 

Die Umweltprüfung bezieht sich im Wesentlichen auf das Plangebiet. Gegen-
stand der Umweltprüfung sind nach Maßgabe des Baugesetzbuches die für 
den Betrachtungsraum und das Planvorhaben planungs- und abwägungser-
heblichen Umweltbelange. 

Die Umweltprüfung wird nach folgender Methodik vorgenommen: 

 Auswertung der unter 4.2 genannten Fachplanungen und Gutachten

 Ortsbegehungen

Auf bereits erkennbare Auswirkungen auf die Umweltgüter wird unter Nr. 4.4 
eingegangen. Es wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag inkl. Angaben 
zum Biotopschutz erarbeitet. Im Plangebiet selbst liegen keine nach einzel-
nen Fachgesetzen zu bewertende Schutzgebiete und Objekte.  

Darüber hinaus werden die einschlägigen Fachgesetze, die den Umwelt-
schutz betreffen, berücksichtigt. 

4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 

Die Ermittlung und Beurteilung der Umweltsituation der einzelnen Schutzgü-
ter erfolgt nach gegenwärtigem Kenntnisstand und durch geeignete Prü-
fungsmethoden für die Umweltmerkmale, die voraussichtlich erheblich beein-
flusst werden. 

4.4.1 Tiere, Pflanzen, Landschaft 

Schutzgebiete und -objekte 

Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten 
sind nicht erkennbar. Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind nicht gegeben resp. zu beach-
ten.  
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Besonders geschützte Biotope sind im Plangebiet und in der unmittelbaren 
Nachbarschaft nicht vorhanden. 

Für die Flächen des Bebauungsplans wurde ein Artenschutztechnischer 
Fachbeitrag erstellt. Die Begehung zur Erfassung möglicher Wuchsstellen 
von Farn- und Blütenpflanzen, welche dem gesetzlichen Artenschutz unter-
liegen resp. landesweit als im Bestand gefährdet gelten (Arten der Roten 
Liste für Niedersachsen und Bremen), erfolgte im Plangebiet zeitgleich zur 
Biotoptypenkartierung im April und Mai 2020.  

Tiere 

Im Bereich der ehemaligen Gärtnerei findet sich eine Vielzahl von Bäumen 
mit Totholzästen bzw. komplett abgestorbene Bäume, die reich an Struktu-
ren sind und sich daher für verschiedene Artengruppen als (Teil-)Lebens-
raum eignen, u. a. für Kleinvögel und Insekten. Die Erfassung von Horst- und 
potenziellen Habitatbäumen erfolgte vor Laubaustrieb der Gehölze am 
27. Februar und 04. März 2020 innerhalb des Geltungsbereiches.

Vögel 
Unter den Brutvögeln des untersuchten Gebietes befindet sich mit dem Blut-
hänfling eine sowohl landes- wie auch bundesweit als gefährdet eingestufte 
Art.  
Mit Nachtigall, Gartengrasmücke, Haussperling und Stieglitz wurden vier Ar-
ten der landesweiten Vorwarnliste als Brutvögel festgestellt lediglich als Nah-
rungsgast trat der ebenfalls auf der landesweiten Vorwarnliste geführte 
Turmfalke auf.   
Arten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie (VSR) traten nicht im Ge-
biet auf.   
Alle heimischen Vogelarten sind nach den Bundes- und EU-Artenschutzver-
ordnungen besonders geschützt und unterliegen dem § 44 BNatSchG; der 
Turmfalke (NG) ist zudem nach BArtSchV streng geschützt. 

Daher werden folgende Maßnahmen zum Schutz der Vögel benannt: 

➢ Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit (Brutzeit = Anfang März bis Ende

August) zur Vermeidung von Verlusten (Individuen, geschützte Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten usw.)

➢ Der Verlust von dauerhaft geschützten Nist- und Ruhestätten in Form von

Haussperlingsbruten an den Gebäuden der Rautheimer Straße 4 und 6
muss in Form von künstlichen Nisthöhlen für die Art im Verhältnis 1:3 in
räumlicher Nähe bzw. in Form von Niststeinen an den neu zu errichtenden
Gebäuden ersetzt werden.

➢ Zum Erhalt des Quartierpotenzials wird die Installation von mind.

15 künstlichen Nisthilfen (Höhlen und Halbhöhlen) vorgeschlagen.

➢ Als Ausgleich bzw. Vermeidung von beeinträchtigten Revieren von Ge-

hölzbrütern wie Nachtigall, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Amsel usw. soll-



- 10 -

150. F-Planänderung und
Bebauungsplan „Alte Gärtnerei Rautheimer Straße“

Erste Einschätzung, Stand: 10.06.2021 

Verfahrensstand: § 3 (1) BauGB 

ten entsprechend dimensionierte Gehölzbereiche innerhalb des Geltungs-
bereiches des B-Plangebiets belassen oder in räumlicher Nähe neue ge-
schaffen werden.  

➢ Zur Vermeidung von Lebensraumverlusten von Buchfink und Singdrossel

sollten ältere und höhere Bäume innerhalb des Geltungsbereiches des
B-Plangebiets erhalten bleiben.

➢ Für den Lebensraumverlust von Halboffenland-Arten (je ein Paar der

Dorngrasmücke und des Bluthänflings) müssen in der freien Landschaft
neue Heckenstrukturen in Zusammenhang mit extensiv genutzten Grün-
ländern oder halbruderalen Gras- und Staudenfluren geschaffen werden.
Die Hecke (je Brutpaar 15 m Länge, 3,00 m Breite) sollte einen hohen An-
teil an dornigen Gebüschen aufweisen, z. B. Schlehe, Weißdorn oder
Hunds-Rose.

Amphibien 
Im Gebiet wurde nur eine kleine Population des Teichmolchs festgestellt. Der 
umgebende Teil des Untersuchungsgebiets ist potentiell als Land- und Über-
winterungshabitat geeignet. 
Der Teichmolch ist nicht im Bestand gefährdet, er ist wie alle heimischen 
Amphibien, laut BArtSchV besonders geschützt. Im untersuchten Gebiet trat 
keine streng geschützte und/oder in den Anhängen II und IV der FFH-Richt-
linie verzeichnete Art auf.  

Daher werden folgende Maßnahmen zum Schutz der Amphibien benannt: 

➢ Vermeidung

Das Gewässer sollte als gesetzlich geschützte Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten erhalten bleiben, ebenso die nördlich anschließenden Gehölz-
bestände und Teile des umgebenden Grünlands. Ansonsten müsste ein
funktionell mindestens gleichwertiger Ersatz geschaffen werden.

➢ Kompensation

Falls das Gewässer, die Gehölze oder das umgebende Grünland als ge-
setzlich geschützte Fortpflanzungsstätte und potentielle Ruhestätte be-
einträchtigt werden, so dass sie ihre Funktion für die lokale Amphibien-
population nicht mehr erfüllen können, muss ein funktionell mindestens
gleichwertiger Ersatz in Form eines neuen Stillgewässers angelegt wer-
den. Zudem muss eventuell eine Umsiedlung erfolgen. Das neu anzule-
gende Gewässer muss vor einer Umsiedlung eine gewisse Reife aufwei-
sen (Pflanzenbewuchs) und möglichst in der Nähe anderer erreichbarer
Gewässer liegen. Da für eine Amphibienpopulation der Landlebensraum
eine ebenso wichtige Rolle spielt, muss auch dieser entsprechend
(Grünländer, Gehölze, feuchtes Kleinklima) gestaltet sein.

Dem Gewässer im Plangebiet kommt durch die Besiedlung von Amphibien 
der Status einer gesetzlich geschützten Fortpflanzungs- und Ruhestätte im 
Sinne des § 44 BNatSchG zu, bei einer Überplanung müssen diese durch 
CEF/FCS Maßnahmen kompensiert werden. Auch der direkt im Anschluss 
befindliche Gehölzbestand ist als potentielles Überwinterungshabitat des 
Teichmolchs Teil dieser geschützten Fortpflanzungs- und Ruhestätte. 
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Fledermäuse. 
Über Detektor-Erfassung wurden im Untersuchungsraum vier Fledermausar-
ten (vgl. Tab. 3 - 4) über die Rufanalyse und/ oder anhand der optischen Er-
fassungen nachgewiesen:  
die Zwergfledermaus, der Große Abendsegler, die Mückenfledermaus und 
die Wasserfledermaus. 
Alle heimischen Fledermausarten sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
streng geschützt. Ihre Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sind nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG gegen Störungen, Entnahme, Beschädigung und Zerstö-
rung gesichert.   
Die nachgewiesenen Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet 
und somit „streng zu schützende Tierarten von gemeinschaftlichem Inte-
resse“. Die Rote Liste Niedersachsens weist einen Stand von 1991 auf und 
gibt somit nicht mehr den aktuellen Gefährdungsgrad der heimischen Arten 
wieder.  
Der Abendsegler kommt in ganz Deutschland vor, jedoch aufgrund seiner 
Zugaktivität saisonal in unterschiedlicher Dichte. Wochenstubenkolonien sind 
vorwiegend in Norddeutschland zu finden. Der wichtigste Gefährdungsfaktor 
ist Quartierverlust, insbesondere von großen Baumhöhlen, die auch im Win-
ter genutzt werden. Durch die geografische Lage Deutschlands ergibt sich 
eine besondere Verantwortung für den größten Teil der zentraleuropäischen 
Population als Durchzugs-, Paarungs- und Überwinterungsgebiet.  
In der Roten Liste Deutschlands wird die Art auf der Vorwarnliste geführt. 
Der Erhaltungszustand für die atlantische Region in Niedersachsen wird als 
ungünstig angesehen; landesweit wird die Art als stark gefährdet eingestuft.  

Die Wasserfledermaus gilt in Deutschland allgemein flächendeckend verbrei-
tet, allerdings in unterschiedlicher Dichte (BMU 2010). Bundesweit wird die 
Art nicht in der Roten Liste geführt. In Niedersachsen gilt die Wasserfleder-
maus als gefährdet. Der Erhaltungszustand für die atlantische Region in Nie-
dersachsen wird als gut bezeichnet.  

Die Mückenfledermaus ist in der Roten Liste Niedersachsens noch nicht ge-
führt und für Deutschland sind die Daten noch unzureichend für eine Einstu-
fung. Der Erhaltungszustand für die atlantische Region Niedersachsens ist 
schlecht.   

Die Zwergfledermaus ist landesweit gefährdet. Die Einstufungen datieren 
aus dem Jahre 1991 und entsprechen nicht dem heutigen Kenntnisstand. Als 
Hauptgefährdungsfaktor gelten Quartierverluste. Zu erhalten oder ersetzen 
sind daher bekannte Sommer- und Winterquartiere an und in Gebäuden und 
alten Baumbeständen. Bundesweit wird die Art nicht in der Roten Liste ge-
führt. Der Erhaltungszustand in Niedersachsen für die atlantische Region 
wird für die Zwergfledermaus als gut bezeichnet. 

Bei dem momentanen Planungstand ist durch die Bebauung der Gärten mit 
einem Verlust an bedeutenden Jagdhabitaten für Fledermäuse zu rechnen. 
Erheblich wird der Verlust, wenn durch die Außenbeleuchtung der Grundstü-
cke, der Straßen und der Gebäude das umgebende Gelände flächig ausge-
leuchtet wird. 
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Daher werden folgende Maßnahmen zum Schutz der Fledermäuse benannt: 

➢ Um Jagdhabitate und Flugrouten nicht zu beeinträchtigen, sollte die Be-

leuchtung der Außenanlagen insektenfreundlich gestaltet werden und
darf die Umgebung nicht „ausleuchten“. Hier sind bei der Planung techni-
sche Maßnahmen vorzusehen (z. B. Verwendung von warmweißem
Licht mit 2.700 – 3.000 Kelvin, Abschirmung der Lichtquellen zu den Sei-
ten).

➢ An den Gebäuden Rautheimer Straße 3 und 4 befinden sich Einzelquar-

tiere der Zwergfledermaus; diese sind als Verbund von Quartieren zu-
sammen mit der kleinen Wochenstube in der Rautheimer Straße 6 zu se-
hen. Daher sind die durch Abriss bedrohten Quartiere durch entspre-
chende Nisthilfen (Niststeine in der Gebäudefassade) an den neu zu er-
richtenden Gebäuden zu ersetzen.
Der zeitliche Versatz bis zu einer Nutzungsmöglichkeit ist durch eine ent-
sprechende Anzahl an künstlichen Fassadenquartieren (Niststeine,
mind. 10 Stück) auszugleichen.

➢ Zum Erhalt des Quartierpotenzials wird die Installation von mind.

15 künstlichen Nisthilfen (Höhlen mit mehrfacher Vorderwand und Spal-
tenkästen) vorgeschlagen.

Bei dem momentanen Planungstand ist durch die Bebauung der Gärten mit 
einem Verlust an bedeutenden Jagdhabitaten für Fledermäuse zu rechnen. 
Erheblich wird der Verlust, wenn durch die Außenbeleuchtung der Grundstü-
cke, der Straßen und der Gebäude das umgebende Gelände flächig ausge-
leuchtet wird. Dies verschlechtert die Nahrungsgrundlage durch das „Her-
ausziehen“ der Insekten und der Verlust an quartiernahen Nahrungs-/Jagd-
habitaten kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population mit sich bringen.   
Zudem werden durch die geplante Bebauung an den beiden Wohngebäuden 
der Rautheimer Straße 3 und 4 Fledermausquartiere zerstört, die geschützte 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten darstellen. Diese sind zu ersetzten.  

Pflanzen 

Die Kartierung erfolgte für die überwiegenden Flächen des Geltungsberei-
ches anhand einer Bestandsaufnahme im April/Mai 2020. Der Bereich der 
ehem. Gärtnerei war zu diesem Zeitpunkt mit den aufgelassenen Gärtnerei-
gebäuden und Nebenstrukturen bestanden. Es wurden die vorhandenen Bio-
tope sowie die kennzeichnenden Pflanzenarten untersucht. 
Der untersuchte Bereich wird großflächig von einem Gewächshauskomplex 
des ehemaligen Gärtnereibetriebs eingenommen. Auch die direkt angren-
zenden Flächen sind von der ehemaligen Nutzung geprägt, weisen jedoch 
bereits Verbrachungstendenzen auf, da der Betrieb bereits 2016 eingestellt 
wurde. Neben artenarmen Scherrasen und Gräsern wurde auf der größeren 
Freifläche eine hochwüchsige Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte fest-
gestellt. Mosaikartig breitet sich zunehmend die Kanadische Goldrute als 
Gartenflüchtling aus. Auf dem nördlichen Grundstück sind Ausläufer und 



- 13 -

150. F-Planänderung und
Bebauungsplan „Alte Gärtnerei Rautheimer Straße“

Erste Einschätzung, Stand: 10.06.2021 

Verfahrensstand: § 3 (1) BauGB 

Sämlinge eines Gebüschs, aus Feldahorn, Hartriegel, Liguster, Heckenkir-
sche und Schneeball. Diese haben ihren Ursprung aus einem „Ziergebüsch 
aus überwiegend einheimischen Gehölzarten“, das sich auf dem KGV-
Gelände befindet. Von Osten wächst ein dichtes Rubusgestrüpp auf die Flä-
che. Ebenfalls im hinteren Bereich des Geländes wurde ein schätzungsweise 
12 x 12 m großes quadratisches Stillgewässer mit umstehenden Bäumen 
des Siedlungsbereichs und einer Strauchschicht aus Weiden, Mahonien und 
Eibe erfasst. 
Um die beiden Wohnhäuser erstrecken sich Bereiche, die als neuzeitliche 
Ziergärten erfasst wurden, bei dem der Anteil von Ziergehölzen und -stauden 
deutlich überwiegt. Hervorzuheben ist der Altbaumbestand innerhalb des 
Geltungsbereichs, den eine Roteiche, Birke, Fichte, Sequoia, Süßkirsche 
und eine Zierfichte bilden. Daneben wachsen hier überwiegend Haseln, 
Hainbuchen als Hecke, Mahonie und Rosen sowie weitere Zier- und Garten-
pflanzen. 
Der östliche Planbereich wird fast vollständig durch zwei schmale Garten-
grundstücke eingenommen, die jedoch durch ihre Nutzung eher Anklänge an 
Grünland und Streuobstwiesen zeigen.   
Besondere Maßnahmen in Bezug auf den Pflanzenartenschutz sind nicht 
notwendig 

Besonders geschützte Biotope sind im Plangebiet und in der unmittelbaren 
Nachbarschaft nicht vorhanden. 

4.4.2 Landschaft, Orts- und Landschaftsbild, Erholung 

Der Planungsraum grenzt im Westen und Norden an Dauerkleingärten an. 
Im Nordwesten verläuft die A 39 mit ihren begrünten Abstandsflächen. Im 
Osten grenzt eine gemischte Bebauung mit Wohnen und gewerblicher Nut-
zung an, die sich auf den als Sondergebiet Erwerbsgärtnerei festgesetzten 
Flächen zur Rautheimer Straße entwickelt hat. Östlich und südlich der Raut-
heimer Straße schließen großflächige Wohngebiete auf den ehemaligen 
Konversionsflächen der Bundeswehr an. Das Gebiet selber ist noch mit den 
Gebäuden der ehemaligen Gärtnerei bestanden. Auch ehemalige Freibeete 
sowie ein angelegter Teich zur Regenwasserrückhaltung sind noch ablesbar. 
Das Plangebiet wie auch die unmittelbare Umgebung sind stark anthropogen 
überformt. 
Der Landschaftsrahmenplan nennt für das Plangebiet kein besonderes Ziel. 
Im Plangebiet selbst liegen keine nach einzelnen Fachgesetzen zu bewer-
tende Schutzgebiete und Objekte.  
Der Planbereich selbst besitzt keine Bedeutung für das Landschaftserleben. 
In Bezug auf das Landschaftsbild und das Landschaftserleben wird es bei 
Beibehaltung der Nutzung im bisherigen Umfang zu keinen wesentlichen Än-
derungen an der bestehenden Situation kommen 

4.4.3 Boden/ Fläche 

Der bestehende Bebauungsplan regelt für den Änderungsbereich die Ge-
schossflächenzahl mit 0,3, so dass bereits planungsrechtlich die Fläche zu 
einem entsprechenden Teil versiegelt werden darf. Durch die vorliegende 
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Planung soll die Errichtung eines allgemeinen Wohngebietes (GRZ 0,4) mit 
den dazugehörigen Erschließungsflächen und einer Kita ermöglicht werden. 

Für das Areal der ehemaligen Gärtnerei wurde eine Boden- und Altlastenun-
tersuchungen erstellt. Für den Planbereich wurden 5 Kleinrammbohrungen 
bis 5,00 m unter OK Gelände (KRB 4 bis 8-20) und 6 Kleinrammbohrung bis 
3,00 m und max. 5,00 m unter OK Gelände (KRB 8-20 bis 14-20) durchge-
führt. 

Im Untersuchungsgebiet wurde die hydrogeologische Situation von glazifluvi-
atilen Sanden und Kiesen bestimmt, die den oberflächennahen Porengrund-
wasserleiter bilden. Innerhalb der Sande und Kiese treten lagenweise Lehme 
auf, die wasserstauenden Charakter haben. Im tieferen Untergrund stehen 
sehr schwach durchlässige Verwitterungstone der Unterkreide an. Der Krei-
deton bildet die Basis des Grundwasserleiters im Untersuchungsgebiet in 
Tiefen zwischen ca. 3,6 0m und > 5,0 m u. GOK. 

Grundsätzlich gilt, dass gem. § 202 BauGB Mutterboden, der bei der Errich-
tung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Ver-
änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung (z. B. Beimengung von Baurückständen, Metal-
len, chemischen Stoffen, Schlacken) oder Vergeudung (z. B. Auffüllen der 
Baugrube, Verwendung als nicht bepflanzbarer Untergrund) zu schützen ist. 
Diesem Erfordernis ist im Rahmen der Baugenehmigung bzw. Realisierung 
Rechnung zu tragen. 

Altlasten 

Die „Alte Gärtnerei Rautheimer Straße 3 / 4“ erhielt im Jahre 1963 von der 
Stadt Braunschweig die Genehmigung zur Errichtung einer Warmwasserkes-
selanlage mit Ölfeuerung. Die Anlage wurde zunächst mit einem Ölbrenner 
Baujahr 1963 errichtet und im Jahre 1973 mit einem zweiten Ölbrenner er-
weitert. Die Ölfeuerungsanlage ist mit leichtem Heizöl in einem Heizöltank 
40.000 L betrieben worden. Der erste Heizöltank hatte eine Betriebszeit bis 
1980. Im Jahre 1979 wurde der Heizöltank 2 (39.800 L) inmitten des Ge-
wächshauses erbaut. Dieser wurde vom Süden des Gewächshauses betankt 
(siehe Lage KRB 10-20) und hatte eine Betriebszeit bis 2017. In diesem Jahr 
wurde der Tank geleert, gereinigt und durch den TÜV abgenommen.  

Die Bohrkerne und die entnommenen Bodenproben zeigten keinerlei orga-
noleptische Auffälligkeiten in Bezug auf eine Verunreinigung durch die für 
den Standort relevanten Schadstoffe. In keiner der untersuchten Bodenpro-
ben konnten Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) oberhalb der Bestim-
mungsgrenze von 100 mg/kg TS nachgewiesen werden. 

Neben den Bodenproben erfolgte auch eine Grundwasserprobenahme. 
Diese Grundwasserprobe zeigte keinerlei organoleptischen Auffälligkeiten in 
Bezug auf eine Verunreinigung durch die für den Standort relevanten Schad-
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stoffe. Anhand der Grundwasserprobe KRB 10-20 GW01 konnten im Unter-
suchungsgebiet keine MKW oberhalb der Bestimmungsgrenze von 100 µg/L 
nachgewiesen werden.   

4.4.4 Wasser 

Oberflächenwasser 

Im Plangebiet besteht ein künstlicher Teich, der im Zusammenhang mit der 
Gärtnerei angelegt wurde. Ansonsten bestehen durch die ehemalige Nut-
zung großflächige Versiegelungen. Im Bereich der Versiegelungen ist die 
Grundwasserneubildung auf ein Minimum reduziert. Das Oberflächenwasser 
der geplanten Straßenverkehrsflächen wird der Kanalisation zugeführt und 
steht für die Grundwasserneubildung nur in sehr geringem Umfang zur Ver-
fügung. Das Oberflächenwasser der Baugebiete wird auf den Grundstücken 
versickert und wird damit dem Naturhaushalt wieder zugeführt. Das 
Schmutzwasser wird ebenfalls über die Kanalisation abgeführt. 

Grundwasser 

Die Beurteilung s. a. Auszug aus dem Bodengutachten Kap. 4.3) der Grund-
wassersituation beruht auf den Messungen im Juni 2020 der Grundwasser-
spiegellage in den Sondier-Kanälen der im Zuge der geotechnischen Erkun-
dung bis max. 5,00 m Tiefe unter GOK abgeteuften Kleinrammbohrungen. 
Im Zuge der Erkundungen wurde in den Sanden ein freier Grundwasserspie-
gel bei rd. bei rd. 85,2 bis max. 87,1 m ü. NN angetroffen (≙ rd. 2,8 bis 4,2 m 
unter OK Gelände). 
Aus langjährigen Messreihen der nördlich des Geltungsbereiches liegenden 
amtlichen Grundwassermessstellen AW-027 und AW-028 können die  
folgenden GW-Hauptwerte abgeleitet werden:  

HGW:    rd. 86,5 bis 86,6 m ü. NHN 
MHGW:  rd. 86,4 m ü. NHN 

Die Anforderung an die Wasserdurchlässigkeit k = 10 - 6 bis 0 - 3 m/s wird 
durch die anstehenden Sande grundsätzlich erfüllt.  
Oberflächennah sowie lagenweise im Untergrund anstehende Lehme (d = 
wenige cm bis rd. 1 m) weisen k-Werten ≤ 10 - 6 m/s keine ausreichende 
Wasserdurchlässigkeit auf.  
Der Abstand der Grundwasseroberfläche ist ausreichend.  

Anmerkung:  
Bei der Dimensionierung von Versickerungsanlagen im Plangebiet ist zu be-
achten, dass  

a. die oberflächennah bis rd. 1,00 m Tiefen anstehenden Lösslehme zur
Gewährleistung einer ausreichenden Wasserdurchlässigkeit gegen ei-
nen versickerungsfähigen Erdbaustoff auszutauschen sind und

b. lagenweise in unterschiedlichen Tiefen und Mächtigkeiten im Unter-
grund anstehende Lehme (Schluff-Lagen innerhalb der Sande) die
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Wasserdurchlässigkeit und damit die Wirksamkeit einer Versicke-
rungsanlage herabsetzen können.  

Bei Planung von dezentralen Versickerungsanlagen (Sickerschächte oder 
Rigolen) empfiehlt der Gutachter im Zweifelsfall eine punktuelle Erkundung 
des Untergrundes zur sicheren Erfassung der Tiefenlage ggf. vorhandener 
wasser-stauender Schichten. 
Insbesondere im Zuge von Kanalbauarbeiten können in Abhängigkeit der 
Tiefenlage der Kanalsohlen Maßnahmen zur Grundwasserhaltung notwendig 
werden.  
Für den Fall, dass im Zuge von Erdbauarbeiten Baugruben hergestellt wer-
den sollen, deren Sohlen deutlich (> 10 cm) unter dem Grundwasserspiegel 
liegen, empfiehlt der Gutachter zur Bewältigung des Grundwassers eine „ge-
schlossene Grundwasserhaltung“. 

Wasserschutzgebiete 

Das Plangebiet liegt im förmlich festgelegten Wasserschutzgebiet, Wasser-
schutzzone 3b. Damit gilt auf den Flächen die Verordnung über die Festset-
zung eines Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk Bienroder Weg der 
Braunschweiger Versorgungs-AG vom 12. Oktober 1978. 
Die Errichtung des Wohngebietes steht der Verordnung für das Wasser-
schutzgebiet nicht entgegen. Die Planung wird zu keinen wesentlichen Ände-
rungen der Versiegelung führen. 

4.4.5 Klima, Luft 

Das Plangebiet hat als Gewerbe- und Industrieklima ein typisches Stadt- und 
Innenstadtklima, z. T. mit jedoch deutlich höheren Emissionen, mit hohen 
Tages- und Nachttemperaturen, geringer nächtlicher Abkühlung und geringer 
relativer Feuchte. Der Luftaustausch ist stark reduziert. Das Windfeld im Ge-
biet ist bei entsprechender Wetterlage stark turbulent. Es treten Böen und 
Zugerscheinungen auf. Bioklimatisch wird das Lokalklima als belastet einge-
stuft. 
Bei der mikroklimatischen Situation wird das Lokalklima zukünftig als Stadt-
klima mit mäßig hohen Temperaturen, mäßige nächtlichen Abkühlung und 
reduzierter relativer Feuchte, eingeschränktem Luftaustausch und bioklima-
tisch mäßig belastet eingestuft. Insofern wird sich das Kleinklima im Plange-
biet verbessern. Für die regionale Luftleitbahn auf den Freiflächen des Ran-
gierbahnhofes wird es zu keinen Änderungen kommen.  
Aufgrund der geplanten rd. 140 Wohneinheiten wird es zu einer geringfügi-
gen Erhöhung des Verkehrsaufkommens kommen. Es ist mit einer weiteren 
Erhöhung der verkehrsbedingten Emissionen in geringfügigem Maß zu rech-
nen.  
Im Plangebiet wird eine Grünfläche entlang der Rautheimer Straße im Süden 
vorgehalten, um hier ggf. Flächen für den Ausbau der Stadtbahn vorzuhal-
ten. Ebenso werden im Plangebiet in der weiteren Planung Stellplatzanlagen 
für Fahrräder vorgesehen, wie auch Elektrozapfsäulen. Damit kann eine 
nachhaltige Stadtentwicklung erfolgen. 
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4.4.6 Lärm 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes AW 116 „Alte Gärtnerei 
Rautheimer Straße“ mit örtlicher Bauvorschrift wird parallel zum Bebauungs-
plan ein schalltechnisches Gutachten erarbeitet. Bei der Betrachtung wird 
der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm der Schiene (Rangierbahn-
hof) und der angrenzenden Straßensysteme berücksichtigt.  
Als schutzwürdige Nutzung im direkten Umfeld der Planung bestehen die an-
grenzende Wohnnutzung (WA) entlang der Rautheimer Straße (südlich und 
östlich) und westlich des Plangebietes die Dauerkleingärten. 
Die Schutzbedürftigkeit der umliegenden Gebiete richtet sich nach den vor-
handenen Nutzungen. Gleichzeitig werden die Immissionen der angrenzen-
den innerörtlichen Straßen und der im Nordwesten verlaufenden A 39 in das 
Plangebiet zu untersuchen sein. 

Der Bebauungsplan AW 116 sieht für den Planbereich eine zwei- bis vierge-
schossige Wohnnutzung vor, welche von Einfamilienhäusern über sogen. 
Stadtvillen bis hin zu Mehrfamilienhäusern reicht. Der geschlossene Gebäu-
deriegel entlang der Rautheimer Straße soll dabei auch eine abschirmende 
Funktion für die dahinterliegende Wohnbebauung und deren Freiflächen 
übernehmen. Für die Besucher werden zwei Sammelstellplatzanlagen im 
Plangebiet vorgesehen. Das Anwohnerparken soll größtenteils in Tiefgara-
gen stattfinden. Hier sind insbesondere die Zu- und Ausfahrten aus den Tief-
garagen (siehe Kap. 5.4 Stellplätze und Garagen) und die Auswirkungen auf 
die umgebende Bebauung zu untersuchen. 
Auch die Bring- und Holverkehre zur geplanten Kita werden schalltechnisch 
betrachtet. 

Für die Verkehre auf der Rautheimer Straße ist eine Verkehrsuntersuchung 
beauftragt. Bei Vorlage beider Gutachten werden deren Ergebnisse in die 
Begründung eingearbeitet. 

4.4.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet befinden sich keine Kulturdenkmale. Bodenfunde sind jedoch 
nicht auszuschließen. Bei Bodenfunden ist § 14 Niedersächsisches Denk-
malschutzgesetz zu beachten.   

4.4.8 Mensch und menschliche Gesundheit 

Das Plangebiet ist mit den großflächigen Gewächshäusern, den Verkaufs-
räumen und dem Wohnhaus der ehemaligen Betriebsinhaber großflächig 
versiegelt. Um die Gebäudekörper sind repräsentative Grünanlagen im Ein-
gangsbereich sowie ein Hausgarten, aber auch Außenflächen der Gärtnerei 
vorhanden.  

Die Erschließung erfolgt von Süden über die Rautheimer Straße. Die Wohn-
bebauung, die im Süden auf dem Bereich der ehemaligen Roselies-Kaserne 
anschließt, ist aufgrund der geringen Zusatzverkehre sowie der Entfernung 
von den Emissionen der zusätzlichen Verkehre nicht betroffen. Die auf das 
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Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen von der Rautheimer 
Straße und der A 39 werden schalltechnisch durch ein Fachbüro untersucht. 

Das Areal besitzt keine besondere Bedeutung für die Erholung der umliegen-
den Bevölkerung.  

4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich überwiegend um die Nachnut-
zung z. T. brachgefallener Flächen und leerstehender baulicher Anlagen, die 
früher von einer Gärtnerei genutzt wurden. Vordringliches Ziel ist es, diesen 
konkreten Standort in das städtebauliche Gefüge der Stadt zu integrieren 
und einer geordneten Nachnutzung zuzuführen. Aufgrund der vorhandenen 
Strukturen und der unmittelbaren Nähe zur A 39 und B 1 sind die Flächen 
sehr gut erschlossen. Der Plan berücksichtigt darüber hinaus Freihalteflä-
chen für eine Stadtbahntrasse, da es langfristiges Ziel ist, die Stadtteile mit 
einer hohen Wohnbevölkerung engmaschig an den ÖPNV anzuschließen. 

Bliebe das Gelände unbeplant (Nullvariante), wäre eine weitergehende Ent-
wicklung des Geländes eingeschränkt möglich. Voraussichtlich würde eine 
natürliche Sukzession stattfinden oder die Nutzung als Gärtnerei könnte wie-
der aufleben. 

Anderweitige Nutzungen sind aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung 
und den noch vorhandenen Dauerkleingärten aufgrund deren Schutzwürdig-
keit nur bedingt vereinbar. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um 
den sparsamen Umgang mit Grund und Boden gem. § 1a BauGB, da die 
Flächen bereits baulich vorgeprägt sind und es sich um eine Nachnutzung 
bzw. Revitalisierung einer anthropogen vorgeprägten Fläche handelt. Damit 
können naturschutzfachlich hochwertigere Flächen an den Siedlungsrändern 
erhalten werden. 

5 Bisherige Überlegungen zur Planung und zum Umfang 

Städtebau 

Das Plangebiet liegt im Südosten des Stadtgebietes des Stadtteiles Linden-
berg und weist noch die Gewächshäuser und Freiflächen des ehemaligen 
Gärtnereibetriebes auf. In den südlichen und östlichen Bereichen der Kon-
versionsflächen der ehemaligen Kasernen „Roselies“ und „Heinrich der 
Löwe“ sind großflächige Wohnbaugebiete mit infrastrukturellen Einrichtungen 
wie Nahversorger, Kita etc. mit Grünflächen für Freizeit und Erholung der 
Wohnbevölkerung entstanden.  
Mit dem vorliegenden Plangebiet erfolgt eine weitere Ergänzung des neuen 
Stadtquartiers nach Nordwesten. Nordwestlich des Plangebietes grenzen 
Dauerkleingärten und die begrünten Randbereiche der A 39 an. Das Plange-
biet wird von Süden von der Rautheimer Straße aus erschlossen. Entlang 
der Rautheimer Straße wird eine Freihaltefläche für eine potentielle Stadt-
bahntrasse berücksichtigt.  
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Wegebeziehungen nach Süden, als fuß- und radfahrerfreundliche Anbindung 
an die potentielle Stadtbahn sind ebenso eingeplant, wie auch die fußläufige 
Anbindung nach Norden, um dort über die Rautheimer Straße eine Vernet-
zung zu den angrenzenden Baugebieten aber auch eine Erreichbarkeit des 
Nahversorgers zu gewährleisten. Eine langfristige Erweiterung des Plange-
bietes nach Osten und Westen wird über im Geltungsbereich festzusetzende 
Straßenverkehrsflächen oder über umzuwidmende Flächen gesichert.  
Vor der bereits vorhandenen Prägung dieses Bereiches durch die angren-
zende Wohnbebauung sowie der großen und anhaltenden Nachfrage nach 
Wohnraum in Braunschweig ist eine Entwicklung als Wohnstandort sinnvoll. 
Damit wird der politisch beschlossenen Wohnungsbauoffensive, bis 2020 
Planungsrecht für mindestens 5.000 neue Wohneinheiten zu schaffen, Rech-
nung getragen. Auch im integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das 
u. a. zum Ziel hat, die Stadt kompakt weiterzubauen und Potentiale der In-
nenentwicklung zu nutzen (z. B. durch die Konversion brachliegender Flä-
chen), ist der Bereich der alten Gärtnerei als Potentialfläche für Wohnbebau-
ung dargestellt.

Beschreibung der Planung 

Der der Planung zugrundeliegende Bebauungsplan zielt auf die zukunftsfä-
hige Entwicklung des rd. 1,94 ha umfassenden ehemaligen Gärtnereistan-
dortes ab. In städtebaulich integrierter Lage soll die Wohnnutzung ausgebaut 
werden. Die FNP-Änderung beträgt eine Fläche von 3 ha. Die nach Osten 
angrenzende vorhandene Wohnbebauung bis zur Rautheimer Straße wird in 
diesem Verfahren mit als Wohnbaufläche geändert. 
Das Gebiet liegt ca. 3,6 km südöstlich der Innenstadt Braunschweigs. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ca. 1,94 ha, davon wer-
den als Wohngebiet ca. 1,15 ha, als Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung „Kita“ ca. 0,17 ha, weitere ca. 0,13 ha für eine öffentliche Grün-
fläche (davon ca. 0,12 ha Vorhaltefläche Stadtbahntrasse) sowie ca. 0,28 ha 
als Straßenverkehrsflächen und ca. 0,12 ha als oberirdische Stellplatzflä-
chen vorgesehen. Rd. 0,09 ha überplanen eine Bestandsfläche mit einem 
Wohnhaus. 

Mit dem Bebauungsplan AW 116 „Alte Gärtnerei Rautheimer Straße“ werden 
Flächen der ehemaligen Gärtnerei, Freiluftflächen sowie die Treibhäuser im 
Bereich der Rautheimer Straße überplant. Die Planung sieht eine Neustruk-
turierung und Integration des Plangebietes in das innerstädtische Gefüge 
und einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden durch eine höhere Ver-
dichtung vor. Geplant ist ein Gebiet mit zwei bis vier geschossigem Woh-
nungsbau und einer Grundflächenzahl von 0,4. Es sollen rd. 140 Wohnein-
heiten entstehen. Nach Süden schirmt ein viergeschossiger Gebäuderiegel 
das Baugebiet vor Emissionen der Rautheimer Straße ab. Im abgeschirmten 
Bereich liegen sogenannte Stadtvillen mit zwei bis vier Geschossen und ein 
zweigeschossiger Wohnriegel schließt die Bebauung nach Westen ab. Nach 
Norden entsteht eine zweigeschossige Einfamilien- und Doppelhausbebau-
ung. Östlich der Zufahrt zum Baugebiet liegt ein Bestandsgebäude, das in 
die Planung einbezogen und abgesichert wird. Nördlich daran schließen die 
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Flächen für die Kita an. Hier soll (auf zwei Ebenen) die Betreuung der Kinder 
aus dem neugeplanten aber auch aus den angrenzenden Wohngebieten an-
geboten werden. 

Zur Regelung des ruhenden Verkehres werden für die Besucher auf zwei im 
Baugebiet verteilten Sammelstellplätzen Parkmöglichkeiten angeboten. Der 
Wohnriegel am südlichen Plangebiet sowie die dahinterliegenden mehrge-
schossigen Wohngebäude erhalten Tiefgaragen unter den Gebäuden. Von 
hier wird es einen direkten Zugang zu den einzelnen Wohngebäuden geben. 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über einen Anschluss an die 
Rautheimer Straße, die im Süden des Plangebietes verläuft. Die Planstraße 
wird als Tempo-30-Zone mit beidseitigem Fuß- und Radweg ausgebaut und 
endet mit einer Stichstraße nach Westen. Hier soll langfristig die Option für 
eine Anbindung eines weiteren Baugebietes nach Westen gegeben werden. 
Am Ende dieser Stichstraße ist eine Aufweitung vorgesehen, die als Wende-
anlage für ein dreiachsiges Müllfahrzeug dient. Von dieser Anlage führt ein 
separater Fuß- und Radweg im Westen des Plangebietes entlang und 
schafft eine fußläufige Anbindung an die Rautheimer Straße. Gleichzeitig ist 
der Weg ausreichend dimensioniert, dass er auch von der Feuerwehr und 
anderen Rettungsfahrzeugen als „Havariezufahrt“ genutzt werden kann. 

Eine örtliche Bauvorschrift ist für das Plangebiet vorgesehen. Art und Um-
fang der Regelungen werden im weiteren Planverfahren ergänzt. 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Trinkwasser, Abwasser, Lösch-
wasser, Wärmeenergie, Elektrizität, Abfallentsorgung, Kommunikationstech-
nik) kann durch die jeweiligen Träger auf der Grundlage der geltenden 
Rechtsvorschriften und Regelwerke erfolgen. Die Schmutz‐ und Regenent-
wässerung der Straßenverkehrsflächen erfolgt in die vorhandenen Leitungs-
systeme in der Rautheimer Straße. Das anfallende unverschmutzte Oberflä-
chenwasser soll auf den Grundstücken über Rigolen versickert werden. 
Im Plangebiet wird eine Trafostation in der Grünfläche an der Hauptzufahrt 
zum Plangebiet errichtet. 




